     Am 1. Februar 2002 wurde eine neue Arbeitszeitvereinbarung gemäß § 3 und § 4 Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz (KA-AZG) zwischen Dienstnehmer- und Dienstgeberseite unterfertigt. Diese Vereinbarung schließt nahtlos an die bisherige an und ist mit 31.12.2009 befristet.

Was haben wir erreicht?
Im Zusammenhang mit der Verlängerung  der KA-AZG Vereinbarung wurden zwischen Bund und Dienstnehmervertretung dienst- und besoldungsrechtliche Maßnahmen vereinbart und zwischenzeitlich realisiert:

Erhöhung der Klinikvergütung: der Zuschlag wird für die Dauer der Wirksamkeit der KA-AZG Vereinbarung ausbezahlt, (danach muss wieder neu verhandelt werden). 

Anhebung des Ausbildungsbeitrages für Wissenschaftliche Mitarbeiter in Facharztausbildung. Dieser Beitrag wurde auf unbestimmte Zeit erhöht.

Strahlen- und Infektionsgefährdungszulage für Wissenschaftliche Mitarbeiter

-
Wahlmöglichkeit bezüglich der Abgeltung der ersten 160 Werktags-Journaldienststunden: es kann zwischen 160 Freitzeitausgleichsstunden (wie bisher), 80 Freizeitausgleichsstunden (Rest wird finanziell abgegolten) oder ausschließlich finanzieller Abgeltung gewählt werden.  

Was sind die wichtigsten Vorgaben des KA-AZG, der KA-AZG Vereinbarung und des Arbeitsruhegesetzes?

Tägliche Höchstarbeitszeit

Arbeitszeit: ist die Zeit von Dienstantritt bis Dienstende ohne Ruhepausen. (Zeiten in Krankheitsversorgung, Forschung, Lehre und Verwaltung).

- 13 Stunden

- Ausnahme für verlängerte Dienste im Zusammenhang mit Journaldiensten



- bis 32 Stunden an Werktagen



- bis 49 Stunden an Wochenenden und Feier-


tagen plus dem Tag vor dem Feiertag



- bis 25 Stunden an Sonn- oder Feiertagen

Wöchentliche Höchstarbeitszeit

als wöchentliche Arbeitszeit gilt die Zeit von Sonntag 0.00 Uhr bis Samstag 24.00 Uhr 

innerhalb des Durchrechnungszeitraums von 26 Wochen im Durchschnitt maximal 60 Stunden

in einzelnen Wochen maximal 72 Stunden

Durchrechnungszeitraum

26 Wochen

Reduktion des Durchrechnungszeitraumes um Abwesenheitszeiten (Urlaube, Krankenstände, u.s.w….)

Höchstzahl verlängerter Dienste

innerhalb eines Durchrechnungszeitraumes von 26 Wochen im Durchschnitt höchstens (an der MUW dzt.) 6 verlängerte Dienste pro Monat. Ein 49-Stunden Dienst zählt als 2 verlängerte Dienste.

Tägliche Ruhezeit

-  
mindestens 11 Stunden ununterbrochen im Anschluss an jeden Tages-, Wochenend- bzw. Feiertagsdienst

Wöchentliche Ruhezeit

ein Mal pro Woche ununterbrochene Ruhezeit von 36 Stunden

Unterschreitungen sind möglich, wenn im Durchrechnungszeitraum von 26 Wochen eine durchschnittliche Ruhezeit von 36 Stunden erreicht wird

Zur Durchschnittsberechnung dürfen nur wöchentliche Ruhezeiten im Ausmaß von mindestens 24 Stunden herangezogen werden

Ausgleichsruhezeit

bei einer Tagesarbeitszeit von > als 8-13 Stunden: pro verlängerter Tagesarbeitszeit Verlängerung einer täglichen oder wöchentlichen Ruhezeit um 4 Stunden innerhalb der nächsten 10 Tage

bei verlängerten Diensten > 13 Stunden: Verlängerung einer 11- stündigen täglichen oder 36 stündigen wöchentlichen Ruhezeit um jenes Ausmaß, um das der verlängerte Dienst 13 Stunden überstiegen hat, mindestens aber um 11 Stunden. Dies hat innerhalb der nächsten 17 Woche zu erfolgen.

Der Verbrauch von Ruhezeiten in Abwesenheitszeiten (Urlaube, u.s.w.) ist unzulässig

Außergewöhnliche Fälle

Über- und/oder Unterschreitungen der Arbeitshöchstgrenze, der Mindestruhezeiten sind nur in Ausnahmesituationen zulässig:

bei Vorliegen eines außergewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignisses und

keine Möglichkeit der Unterbrechung der Betreuung von Patienten/Notwendigkeit der sofortigen Betreuung von Patienten sowie

keine Möglichkeit der Abhilfe durch andere organisatorische Maßnahmen besteht

Dokumentationspflicht

Die Universitätskliniken sind verpflichtet Aufzeichnungen über die tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten, Ruhezeiten, außergewöhnliche Fälle sowie „Einarbeitungszeiten“ im Elektronischen Dienstplanmanager (EDM) zu dokumentieren. Nach einer periodischen Evaluation stimmt der Betriebsrat einer etwaigen VerwendungsVerlängerung  des EDM zu.


        (A. Holzinger)
